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1. Vorwort

Die Gemeinde Beimerstetten im Alb-Donau-Kreis liegt landschaftlich schön auf der
Ulmer Flächenalb, umgeben von Wäldern, fruchtbaren Äckern und Wiesen. Durch
die gute Anbindung an das Oberzentrum Ulm ist es ein beliebter Ort zum Wohnen,
Leben und Arbeiten.

Bereits seit Mitte der 1990er Jahre wurden die städtebaulichen Missstände im alten
Ortskern durch die Gemeinde erkannt. Es wurde versucht diese Situation durch
Einzelmaßnahmen zu beheben. Aufgrund von begrenzten Mitteln fehlte es jedoch
an einem Gesamtkonzept für die Ortserneuerung.

Deshalb beschloss der Gemeinderat Anfang 1996 für den Bereich des Ortskerns
eine Grobanalyse durchzuführen. Die städtebaulichen Missstände wurden hierdurch
bestätigt und ein erster Rahmenplan mit Lösungsmöglichkeiten erstellt. In den
Folgejahren wurden ohne Erfolg mehrere Anträge für das
Landessanierungsprogramm (LSP) gestellt. Nach intensiven Gesprächen mit dem
Landratsamt und dem Regierungspräsidium Tübingen eröffnete sich die Möglichkeit
ein Sanierungsgebiet für Beimerstetten festzulegen. Der Aufnahmeantrag für das
Programmjahr 2009 im Landessanierungsprogramm (LSP) war erfolgreich.

Die Entwicklung der Ortserneuerung im Zusammenhang mit der Sanierung hatte
von Beginn an das übergeordnete Ziel die Innenentwicklung zu stärken und damit
die Umweltressourcen im Außenbereich nachhaltig zu schonen. Beimerstetten hat
diesen Weg frühzeitig eingeschlagen und verfolgt diesen Weg auch weiterhin in der
Dorferneuerung.
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2. Vorbereitung

2.1. Festlegung des Sanierungsgebietes, Sanierungsziele, Förderung

Die Gemeinde Beimerstetten wurde 2009 ins Landessanierungsprogramm
aufgenommen um die Missstände im alten Ortskern und den angrenzenden
Bereichen zu beheben. Im Jahr 2012 wurde das Erneuerungsgebiet vom
Förderprogramm LSP (Landessanierungsprogramm) ins LRP (Bund-Länder-
Programm für kleinere Städte und Gemeinden) überführt.

Am 14. Mai 2009 wurde formell der Beginn der vorbereitenden Untersuchungen mit
Beschluss im Gemeinderat gestartet. Für die Durchführung der vorbereitenden
Untersuchungen wurde die Sanierungstreuhand Ulm GmbH beauftragt.

Der Bericht zu den Ergebnissen der vorbereitenden Untersuchungen wurde am
20. Mai 2010 dem Gemeinderat Beimerstetten vorgestellt. Den Substanz-und
Funktionsschwächen standen große Potenziale gegenüber.

Es wurde ein abgestimmtes Sanierungskonzept mit Zielen und Maßnahmen zur
Behebung der städtebaulichen Missstände entwickelt.

Folgende Ziele wurden definiert:

 Sichern, Anpassen und Ergänzen der soziokulturellen Infrastruktur
 Mindern von Beeinträchtigungen entlang der Durchgangsstraßen, der

Bahntrasse und in Wohngebieten
 Weiterentwickeln attraktiver und zentraler Wohnstandorte in der Ortsmitte durch

Neubau
 Um-/Nutzen innerörtlicher Flächen- und Raumpotenziale
 Schaffen identitätsstiftender Orte
 Stärken des Ortsbildes und Aufwerten des öffentlichen Raumes
 Verknüpfen der Ortsteile
 Aktivieren der Bewohnerschaft und der örtlichen Akteure für die Beteiligung an

der Ortserneuerung

Als Schwerpunkte im Sanierungskonzept wurden festgelegt:

 Ertüchtigung der Infrastruktur
 Minderung von Beeinträchtigungen des Wohnens insbes. durch Lärm
 Stärkung des Ortsbildes
 Gestaltung des öffentlichen Raums

4



Abgrenzung Sanierungsgebiet

Sanierungskonzept
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2.2. Sanierungsverfahren und Satzung

Die Satzung für das Sanierungsgebiet „Beimerstetten Ortskern“ wurde am
20. Mai 2010 vom Gemeinderat Beimerstetten beschlossen (veröffentlicht im
Mitteilungsblatt der Gemeinde Beimerstetten vom 09. Juli 2010).

Die Sanierung wurde im sog. vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die Vorschriften
des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge
kamen in der ersten Satzung nicht zur Anwendung.

Im weiteren Verlauf der Sanierung wurden zwei Satzungsänderungen vorgenommen.

Im Jahr 2013 wurde die Abgrenzung im Bereich Dornstadter Straße und Ahornweg
geringfügig erweitert (veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Gemeinde Beimerstetten
vom 22. März 2013).

Im Jahr 2018 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 26. April 2018 die
2. Satzungsänderung beschlossen (veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Gemeinde
Beimerstetten vom 11. Mai 2018). Es wurde beschlossen, dass die Vorschriften des
§ 144 BauGB zur Anwendung kommen, da sich im Verlauf der Sanierung
herausstellte, dass allein eine Regelung aufgrund des geltenden Baurechts zur
vertieften Steuerung des Sanierungsverfahrens nicht ausreicht. Ohne die
Steuerungsinstrumente der Verfügungs- und Veränderungssperre konnte die Planung
der Sanierung nur schwer gesichert werden und dem Sanierungsverfahren fehlte
allgemein ein direktes Steuerungsinstrument. Der § 144 BauGB ermöglicht der
Gemeinde, Vorhaben und Rechtsvorgänge vor deren Vollzug einer wirksamen
Kontrolle zu unterziehen und sie hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den formulierten
Sanierungszielen abzugleichen.

Die Fläche des Sanierungsgebietes umfasste ca. 31 ha.
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3. Durchführung

Grundlage für die Durchführung der Sanierung war das Sanierungskonzept vom
10. Mai 2010, welches aus den vorbereitenden Untersuchungen hervorging. Es
erfolgte eine permanente Weiterentwicklung, aus der konkrete Maßnahmen zur
Umsetzung erfolgten.

Die Durchführung des Sanierungsgebiets „Beimerstetten-Ortskern“ dauerte bis heute
ca. 12 Jahre von 2009 bis Ende 2020. Die Sanierung in der Gemeinde Beimerstetten
ist noch nicht abgeschlossen. Es ist ein neues Sanierungsgebiet geplant, um die
verbliebenen Missstände zu beheben.

Nachfolgend werden die wesentlichen durchgeführten Maßnahmen beschrieben:

3.1. Vorbereitung und weitere Vorbereitung der Erneuerung

Zentrale Maßnahmen der Erneuerung sind die neue Ortsmitte, die Bahnhofstraße
und der Bahnhofsvorplatz. Zur Entwicklung der „Neuen Ortsmitte Beimerstetten“ und
der Aufwertung der Bahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz wurden städtebauliche
Rahmenpläne und Vorplanungen erstellt, um die Umsetzung vorzubereiten. Die
Rahmenplanung für die „Neue Ortsmitte Beimerstetten“ sieht eine Platzgestaltung vor
dem Rathaus, der Kirche und dem geplanten neuen Bürgerhaus vor, gleichzeitig
sollen bestehende Stellplätze neu geordnet und weitere Stellplätze geschaffen und
das Rathaus grundlegend saniert werden. Die Rathausmodernisierung und der erste
Bauabschnitt der Aufwertung Kirchgasse konnte bereits im Sanierungszeitraum
umgesetzt werden. Die Vorplanung des neuen Bürgerhauses wurde erstellt und in
öffentlichen Veranstaltungen den Bürgern vorgestellt um Anregungen und Ideen zu
sammeln, sodass diese in die weitere Entwurfsplanung zur Umsetzung einfließen
können. Ebenso liegt der städtebauliche Rahmenplan „Bahnhofstraße“ vor. Auf dieser
Basis soll nun die Weiterentwicklung mit den Bürgern und Eigentümern im Dialog
erfolgen.
Für diese Maßnahmen wurde eine Summe von 131.290 € des Förderrahmens
investiert.
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3.2. Grunderwerb

Für die Durchführung der Maßnahmen in der Ortsmitte und dem Bahnhofsumfeld war
der notwendige Grunderwerb erfolgreich. Für den Neubau des Bürgerhauses konnten
die notwendigen Grundstücke (Vordere Straße 5 und Kirchgasse 6) gegenüber dem
Rathaus erworben werden. Ebenso konnte das Bahnhofsgebäude erworben werden,
das von der Deutschen Bahn nur noch teilweise genutzt wird. Das Bahnhofsgebäude
ist wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung des Bahnhofsvorplatzes. Erst bei
Aufgabe der Nutzung der Bahn kann eine endgültige Entscheidung zur weiteren
öffentlichen Nutzung erfolgen. Nach dem Erwerb wurden aus Eigenmitteln der
Gemeinde die notwendigen Sicherungsmaßnahmen am Dach und an der Fassade
durchgeführt.

Für diese Maßnahmen wurde eine Summe von 358.820,00 € des Förderrahmens
investiert.

Bahnhofsgebäude                     vorher
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Bahnhofsvorplatz



3.3. Ordnungsmaßnahmen

3.3.1 Abbrüche und Restwertentschädigungen

Die Umsetzung des Ziels nicht mehr nutzbare Bausubstanz in der Ortsmitte einer
neuen Entwicklung zuzuführen wurde begonnen. Zu Beginn der Sanierung 2012
wurden die Gebäude auf dem Gelände des alten Bauhofs abgerissen. Die frei
gewordenen Flächen können nun für die Innenentwicklung für Wohnbau genutzt
werden. Derzeit sind die Flächen noch nicht bebaut. Die Klärung und
Untersuchungen zur möglichen Bebauung, aufgrund der Geruchsimmissionen der
umgebenden landwirtschaftlichen Nutzungen, konnte erst 2019 abgeschlossen
werden. Die erworbenen Grundstücke (Vordere Straße 5 und Kirchgasse 6) für die
Entwicklung der „Neuen Mitte Beimerstetten“ konnten bereits zum größten Teil
freigemacht werden. Der Abbruch erfolgte 2017. Ein Gebäude wird derzeit noch als
Flüchtlingsunterkunft genutzt.
Zusätzlich zu der Freimachung von Grundstücken der Gemeinde konnte durch die
Förderung der privaten Abbruchmaßnahme in der Breitingerstraße 1 von
brachliegenden gewerblichen Gebäuden, das Ziel der geplanten Innenentwicklung
befördert werden. Hier entstehen derzeit im ersten Bauabschnitt sieben privat
finanzierte neue Wohnungen.
Für die Maßnahmen der Grundstücksfreimachung wurden 234.286,00 € des
Förderrahmens investiert.

Abbruch Kirchgasse                  vorher
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Abbruch Alter Bauhof                vorher

Abbruch Breitinger Straße 1
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vorher

Abbruch Alter Bauhof                                                                                    nachher

Abbruch Breitinger Straße 1 - Neubaubeginn nach dem Abbruch



3.3.2 Erschließungsmaßnahmen

In den ersten Jahren der Sanierung stand die Aufwertung von Straßenräumen im
Fokus.

So wurden, am historisch bedeutenden Lindenberg, im Jahr 2011 die Straßenräume
neu gegliedert, Stellplätze neu geordnet und eine straßenbegleitende Bepflanzung
vorgesehen.

Der Haitelweg folgte im Jahr 2014. Hier entstand eine wichtige Fußwegebeziehung
im Ortskern zum „Neubaugebiet Bühl“. Der Straßenraum wurde barrierefrei
umgestaltet, Fußgängerwege verbreitert und über das Straßenbegleitgrün die
Aufenthaltsqualität verbessert.

Der Dorfplatz in der Mitte der Bahnhofstraße ist Aufenthaltsplatz für alle
Altersgruppen. Die in die Jahre gekommene Anlage wurde auf die aktuellen
Bedürfnisse angepasst, saniert und erweitert. Es ist nun ein Spielplatz vorhanden der
alle Generationen zum Verweilen einlädt. Die Finanzierung war außerhalb der
Sanierungsmittel breit angelegt. Es wurden zusätzlich private Spendenmittel
eingesetzt. Die Einweihung erfolgte dann in einer gemeinsamen Aktion mit den
Kindern.

Der westliche Ortseingang in der Dornstadter Straße wurde 2013 barrierefrei
umgestaltet. Ziel war es den Verkehrsfluss zu bremsen, damit die Kindergartenkinder
und Schüler sicher die Straße queren können. Dies gelang durch den Bau einer
Querungshilfe. Zusätzlich konnte mit der Maßnahme der Zufahrtsbereich zum
Parkplatz der Lindenberghalle und des Kinderhauses verkehrlich verbessert werden.

Im Zuge des Baus des Kinderhauses von 2014 bis 2015 wurde der Vorplatz des
Kinderhauses und die Stellplätze für die Gemeinbedarfseinrichtungen hergestellt. Die
öffentlichen Frei- und Stellplatzanlagen wurden wenig versiegelt und naturnah mit
vielen Bäumen hergestellt.

Die Stärkung der Ortsmitte rund um das Rathaus ist wesentliches Sanierungsziel. Mit
dem Umbau des Rathauses konnte 2015 begonnen werden. Bei der Einweihung
2017 wurde auch der 1. Bauabschnitt der Aufwertung der Kirchgasse durchgeführt.
Mit der Herstellung des Vorplatzes vor dem Rathaus mit zugehörigen Stellplätzen
erhält das ortsbildprägende öffentliche Gebäude ein angemessenes Umfeld.
Inzwischen konnten zwei der Stellplätze mit E-Ladesäulen ausgestattet werden. So
wird die neue Mobilität in der Gemeinde wesentlich verbessert.

Für die Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze wurde eine Summe von
1.063.910 € des Förderrahmens investiert.
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Haitelweg vor der Sanierung

Dorfplatz/Spielplatz Bahnhofstraße
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Haitelweg während der Sanierung Haitelweg nach der Sanierung



Dornstadter Straße – Querungshilfe vor der Sanierung

Kinderhaus mit Vorplatz

13

Nach der Sanierung



3.4. Baumaßnahmen

Im Förderzeitraum wurden zwei große Baumaßnahmen durchgeführt.

Der Neubau des Kinderhauses wurde in Abstimmung mit dem gemeindlichen
Kindergartenkonzept umgesetzt. Die Kinderbetreuung ist ein wesentliches Element
zur Sicherung der gemeindlichen Weiterentwicklung. In einem Planungswettbewerb
2013 wurde die beste Lösung für den neuen Standort im Süden der Gemeinde
gesucht. Der Spatenstich erfolgte im Herbst 2014, bereits ein Jahr später konnte der
Kindergarten in einer öffentlichen Veranstaltung eingeweiht werden. Das Kinderhaus
besticht durch seine Lage in der Landschaft und durch den großzügigen
Außenbereich.

Die Modernisierung des Rathauses war der erste und einer der wichtigen Bausteine
für die Neukonzeption der „Neuen Mitte Beimerstetten“. Das Rathaus ist eines der
wenigen, ortsbildprägenden Gebäude im Ort. Die vielen unterschiedlichen Nutzungen
in der Vergangenheit und bis heute prägen den Ort und seine Nutzer. Eines der
wesentlichen Ziele war es das Gebäude vollständig barrierefrei umzubauen, damit die
unterschiedlichen Nutzungen im Gebäude weiterhin verbleiben können. Hierfür
unabdingbares Element nach dem Umbau ist das Bürgerbüro und der Bürgersaal im
Erdgeschoss, welche nun barrierefrei über den südlichen neuen Eingang betreten
werden können. Im Obergeschoss ist die Verwaltung der Gemeinde untergebracht.
Im Dachgeschoss entstand der bisher gänzlich fehlende Sitzungssaal für den
Gemeinderat. Der Albverein, der aus historischen Gründen seine Vereinsräume
bereits im Dachgeschoss hatte, kann dort nun ebenfalls barrierefrei seiner
Vereinstätigkeit nachgehen. Im Jahr 2017 wurde das Rathaus mit einem großen
öffentlichen „Festakt“ offiziell eingeweiht.

Für den Neubau des Kinderhauses und der Modernisierung des Rathauses wurden
2.583.838,00 € des Förderrahmens investiert. Zusätzlich waren noch Eigenmittel der
Gemeinde von 2.356.722,00 € notwendig um die Baumaßnahmen umzusetzen.
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Kinderhaus

Rathaus
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3.5. Sonstige Maßnahmen und Wohnraumschaffung

Die erfolgreiche Weiterentwicklung von Beimerstetten erfolgte sowohl innerhalb des
Sanierungsgebiets als auch im gesamten Gemeindegebiet. Ein Meilenstein war u. a.
das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK), welches 2015 bis 2016 in einem
öffentlichen Beteiligungsprozess und unter Mitwirkung des Gemeinderates erstellt
wurde.

Die Gesamtentwicklung ist für die Zukunft sehr wichtig und es konnten auch schon
viele wichtige Themen umgesetzt und weiterentwickelt werden. Hierzu gehört z. B.
der Breitbandausbau (Versorgung Ortsteil Hagen, Backbone-Ausbau, Versorgung
Gewerbegebiete alt und neu) und die Vorbereitung der Erschließungsmaßnahmen
(Wasser, Kanal, Breitband) im gesamten Gebiet Vordere Straße und Neugestaltung
Bernstadter Straße (K7403). Diese Maßnahmen erfolgten im Zusammenhang mit der
Vorbereitung des Baus eines neuen Pflegeheims am östlichen Rand des Ortskerns,
der Erschließung eines kleinen angrenzenden Wohngebiets als Abgrenzung des
Ortsrandes. Im Jahr 2019 erfolgte die die Erschließung des neuen Gewerbegebietes
als nördlichem Abschluss der Gemeinde.

Im Bahnhofumfeld wurden die Planungen für den Bahnsteigumbau, zwar etwas
verzögert, fertiggestellt. Die Gemeinde konnte aber erreichen, dass eine komplette
Unterführung der Bahnlinie in die Planung integriert wurde. Hiermit ergibt sich für die
mittel- bis langfristige Gemeindeentwicklung die Chance die westlich gelegenen
Grundstücke neben der Bahntrasse an die Gemeinde anzubinden. Der
Bahnsteigumbau soll 2021 erfolgen.

Das Bahnhofsgebäude selbst hat die Gemeinde nach dem Erwerb baulich gesichert,
damit es weiter genutzt werden kann. Das zukünftige Nutzungskonzept für das
Gebäude steht noch nicht fest, dies kann erst nach endgültiger Aufgabe der
Teilnutzung durch die Bahn erfolgen, im Zusammenhang mit dem Bahnhofsvorplatz.

Bahnhofstraße 14+16

Rahmenplan Bahnhofstraße 14+16Bahnhofvorplatz
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Im Sanierungsgebiet konnte die Gemeinde mit Eigenmitteln die Liegenschaft
Dornstadter Straße 2 erwerben. Im sogenannten „Haus Moll“ konnten die
Nachbarschaftshilfe und andere Vereine als Zwischennutzung untergebracht werden.
Hier können nun die Nutzungen, die im zukünftigen Bürgerhaus untergebracht
werden sollen, intensiv getestet, erprobt und weiterentwickelt werden. Für die
Konzeption des neuen Bürgerhauses sind dies wertvolle Erkenntnisse welche zum
langfristigen Erfolg des Bürgerhauses beitragen.

Die wichtige Querungshilfe in der Bernstadter Straße am östlichen Ortsrand konnte
im Zusammenhang mit dem Bau des Radweges nach Bernstadt/Hörvelsingen ohne
Sanierungsmittel umgesetzt werden. Durch die neue Gestaltung, Verbesserung der
Wegeführung und die Begrünung hat der östliche Ortseingang ein neues attraktives
Gesicht erhalten.

Das wichtige Sanierungsziel der Weiterentwicklung attraktiver und zentraler
Wohnstandorte in der Ortsmitte durch Neubau hat seit 2016 Fahrt aufgenommen.
Die Gemeinde konnte das Grundstück Bahnhofstraße 14+16 erwerben. Dieses
Grundstück soll als Wohnbaufläche weiterentwickelt werden. Eine städtebauliche
Rahmenplanung wurde im Zusammenhang mit der Entwicklung Bahnhofstraße
bereits erstellt. Dies ist Basis für die geplante Konzeptvergabe im wettbewerblichen
Verfahren.

Bahnhofstraße 14+16

Rahmenplan Bahnhofstraße 14+16

Bahnhofstraße 14+16
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Bahnhofstraße 14+16

Rahmenplan Bahnhofstraße 14+16

Auf zwei Grundstücken wurden im Zentrum der Bahnhofstraße (Bahnhofstraße 30
und 34) nicht mehr nutzbare Altgebäude abgerissen. Hier sind insgesamt fünf neue
Mehrfamilienhäuser in zentraler Lage entstanden. Durch die intensiven Beratungen
und Abstimmungen der Gemeinde und des Sanierungsträgers mit den Bauherren und
Architekten konnten 21 attraktive neue Wohnungen geschaffen werden. Die
Gestaltung und Kubatur der Gebäude wurde an die Umgebung angepasst um das
Ortsbild zu stärken und zu erhalten.
Direkt an der zentralen Kreuzung in der Ortsmitte wurden auf dem Grundstück
Breitingerstraße 1 die brachliegenden gewerblichen Lagerflächen abgerissen. Derzeit
entsteht hier im ersten Bauabschnitt ein Mehrfamilienhaus mit sieben neuen
Wohneinheiten.
Insgesamt sind somit im Rahmen der Innenentwicklung in drei Jahren 28
Wohneinheiten entstanden. Diese Pilotprojekte sind Wegweiser für die weitere
Innenentwicklung. Hierbei waren die Steuerungsinstrumente der Verfügungs- und
Veränderungssperre bei die Planung sehr hilfreich, damit die formulierten
Sanierungsziele erreicht werden konnten.

Zusätzlich zu den Neubauvorhaben wurden während der Sanierung 24 umfassende
Modernisierungen durchgeführt. Für die Eigentümer waren die verbesserten
steuerlichen Abschreibungen ein Anreiz für die Modernisierung, im Zusammenhang
mit der energetischen Sanierung, durchzuführen. Fördermittel wurden hierbei nicht
eingesetzt.
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Bahnhofstraße 30 vor der Neubebauung
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Bahnhofstraße 30 vor der Neubebauung

Bahnhofstraße 30 - Neubebauung



Bahnhofstraße 34                     vorher
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Bahnhofstraße 34 - Neubebauung

Bahnhofstraße 34                     vorher



Breitinger Straße 1 – Ansicht von Süd-Osten – vor dem Abbruch
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Breitinger Straße 1 – Ansicht von Süd-Osten – Visualisierung



4. Vergütung, Abschluss und Abrechnung

Die Betreuung der Gemeinde erfolgte durch die Sanierungstreuhand Ulm GmbH. Die
Vergütungen für den Sanierungsträger von 2012 bis 2020 betrugen 195.089,00 €.

Die Sanierungsmaßnahme „Beimerstetten-Ortskern“ ist abgeschlossen.
In der Laufzeit des Sanierungsgebiets konnten noch nicht alle Sanierungsziele
erreicht und umgesetzt werden.

Für das im LRP (Bund-Länder-Programm für Kleinere Städte und Gemeinden )
geförderte Sanierungsgebiet“ standen 5.182.256 € Fördermittel zur Verfügung. Für
die umgesetzten Maßnahmen wurden 4.523.514 € Fördermittel eingesetzt, die
Finanzhilfe betrug 2.714.108 €. Eigenmittel wurden von der Gemeinde in Höhe von
insgesamt 4.232.267 € eingesetzt. Der restliche Förderrahmen von 658.742 € konnte
innerhalb der Laufzeit leider nicht abgerufen werden.

Aus Erfahrung der Städtebauförderung ist davon auszugehen, dass Fördermittel
eine erhebliche Investition von privaten Investitionen auslösen. Derzeit gehen wir
davon aus, das mindestens das 4,4-fache an privaten Investitionen getätigt wurden.
Für das Sanierungsgebiet „Beimerstetten-Ortskern“ bedeutet das eine Summe von
ca. 12 Mio. €.

Die Aufhebung der Sanierungssatzung ist für das Frühjahr 2021 geplant.

5. Fazit

Aus dem Sanierungskonzept konnten sehr viele Maßnahmen umgesetzt werden und
wesentliche Impulse und Planungen für die Erneuerung der Ortsmitte und die
Neugestaltung der Bahnhofstraße angestoßen werden. Die Erneuerung ist schon
jetzt für die Bürger*Innen und Besucher der Gemeinde sichtbar. Der
Erneuerungsprozess ist jedoch noch nicht abgeschossen. Es ist ein neues
Sanierungsgebiet geplant, um die noch nicht erreichten Sanierungsziele in den
kommenden Jahren umzusetzen.

Beimerstetten/Ulm, 22.12.2020

Bearbeitung durch:
Gemeinde Beimerstetten
Bürgermeister Andreas Haas

und Sanierungstreuhand Ulm GmbH
Karla Niebling-Junginger
Ulrike Duval
Karin Meixner
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